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Nationale Regelungen über Verantwortlichkeiten  
Beispiel für den innerbetrieblichen Aufbau 

Versandleiter als 
Person, die nach § 9 OWiG  
beauftragt wurde   

Lagerleiter als 
Person, die nach § 9 
OWiG beauftragt wurde 

Gefahrgut- 
beauftragter 

(Aufgaben nach 
§ 8 der GbV) 
Intern oder 

 extern 

Kontrolle 
Überwachung 

     evt. auch Schulung  
    bzw. Unterweisung 

Mängelanzeige 
Jahresbericht 

Beratung 

Bestellung 

Sonstige Arbeitnehmer / Beschäftigte, denen  
Aufgaben und Pflichten für die Beförderung  
gefährlicher Güter übertragen wurden 

Unternehmer / Betriebsinhaber 

oder Geschäftsführer (automatisch verantwortlich) 

Pflichtenübertragung nach 
§ 9 OWiG / § 14 StGB 
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Freistellungen + Begrenzungen nach ADR 
Vier-Stufen-Regelung 

  

   
 

   

Freistellungen nach  
Unterabschnitt 
1.1.3.1 bis 1.1.3.3, 
1.1.3.5, 1.1.3.7 

-  für Privattransporte 
-  Maschinen, Geräte 
-  bestimmte Gase 
-  Handwerksunter- 
-  nehmen 
-  Leere Verpackungen 
- Lithiumbatterien 

Freistellung von den  
Vorschriften unter  
Beachtung der fest- 
gelegten Bedingungen 

Begrenzte Menge auf einer  
Beförderungseinheit nach  
Unterabschnitt 
1.1.3.6 ADR/RID 

Beförderung von Gefahr-
gut in Versandstücken 
mit max. 1 000 Punkten 
auf einer Beförderungs-
einheit 

Wesentliche Befreiungen  
von Vorschriften während  
der Beförderung, z.B. 
-  keine orangefarbenen  
 Tafeln 
-  keine ADR-Schulungs- 
 bescheinigung 
-  keine Ausrüstung der  
 Fahrzeuge 
-  kein zweiter Feuerlöscher 

Keine Freistellung/oder  
Begrenzung 

-  Beförderung mit mehr 
 als 1 000 Punkten in  
 Versandstücken 
-  Tanktransporte 
-  Beförderungen in 
 loser Schüttung 

Kompletter  
Gefahrguttransport 

Von einer Stufe zur nächsten muss jeweils eine  
größere Menge von Vorschriften beachtet werden. 

Freigestellte oder 
Begrenzte Mengen  
- Kapitel 3.4 und 3.5 

nach Kapitel 3.4 od. 
3.5 verpackte 
gefährliche Güter,  
denen nach Spalte 
7a od. 7b der Tabelle 
A eine max. Menge 
je Innenverpackung 
oder ein E1-E5 Wert  
zugeordnet ist. 

Freistellung von den  
Vorschriften unter 
Beachtung der  
Bedingungen 3.4  
oder 3.5 
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Kennzeichnungsgrundregeln 
UN 2295 Methylchloracetat 

Grundsatz nach ADR/RID: 
 
UN-Nummer und Mindestgröße:  
  Behälter > 30 L/kg   12 mm 
  Behälter < 30 L/kg   6 mm 
                      (Für Behälter bis 5 L/kg ist die  

Größe nicht vorgeschrieben) 
 
Gefahrzettel (hier Nr. 6.1 und 3)  
Mindestgröße 10 cm x 10 cm. Geringere  
Abmessung bei kleinen Versandstücken   
erlaubt.   

Der technische Name ist im ADR/RID nur bei den Klassen 1, 2 und 7 gefordert, im Seeverkehr und 
Luftverkehr bei allen Gefahrklassen. 

Im Gefahrzettel darf durch einen Text unterhalb 
des Symbols auf die Gefahr hingewiesen werden, 
ausgenommen bei der Klasse 7 
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1) =       mit Unterklasse 1.4 und UN 0161 und 0499 Zusammenladung erlaubt 

2.3 Verlader 

Zusammenladeverbote 
Tabelle für Zusammenladeverbote in/auf einer Ladefläche 

Auf einer Ladefläche dürfen Versandstücke mit einem Gefahrzettel Nr. 1, 1.4 
(ausgenommen 1.4 S), 1.5 und 1.6 nicht zusammen geladen werden mit: 

Unterklasse 
1.1/1.2/1.3 

ausgenommen 
1.4S 

bestimmte 
selbstzersetz- 
liche Stoffe  
der Klasse 4.1 

bestimmte 
organische 
Peroxide 

-  Rettungsmittel der Klasse 9 (UN 2990, 3072 und 3268) dürfen mit 
 Stoffen der Klasse 1 zusammen geladen werden 
-  UN 0503 (1.4G) darf zusammen mit der Klasse 9 UN 3268 
 zusammen geladen werden 
-  Zusammenladung von Sprengstoffen (ausgenommen UN 0083  
 Sprengstoff Typ C) mit Ammoniumnitrat und anorganischen 
 Nitraten der Klasse 5.1 (UN 1942 und 2067) ist zugelassen, wenn 
 das Fahrzeug als Klasse-1-Fahrzeug gekennzeichnet wird 
-  1.4S darf immer zusammen mit allen anderen Klassen geladen 
 werden 
-  5.2 + 1 darf auch mit 5.2 zusammengeladen werden 

1) 
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Pflichten des Fahrzeugführers 
Umweltgefährdende Ladungen (1) 

Verbot für Fahrzeuge mit einer Ladung von mehr als 20 L 
wassergefährdender Stoffe (Reservekanister mit Treibstoff für das 
Fahrzeug sind keine Ladungen) 
 
Auch Güter, die keine Gefahrgüter sind, können nach nationalem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wassergefährdende Stoffe sein,  
wie z.B. Getriebeöle, Hydrauliköle oder der AdBlue Harnstoff zur  
Abgasreinigung von Dieselmotoren. 

Zusätzliches Kennzeichen auf Verpackungen  
> 5 L / 5 kg 

 Beispiel Angabe im Beförderungspapier: 
 

2 Kanister 40 Liter 
UN  1620 Bleicyanid, 6.1, II, (D/E), 
„umweltgefährdend” 


